
Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Änderung des Flächennutzungsplanes mit integ-
riertem Landschaftsplan der Gemeinde Aurachtal; 
„Freifl ächen-Photovoltaikanlage Aurachtal-Reitä-
cker“, Gemarkung Falkendorf und Münchaurach; 
Öff entlichkeitsbeteiligung, § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.11.2023 
den ergänzten Entwurf der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Gemeinde Aurachtal mit integriertem 
Landschaftsplan in diesem Bereich einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht für die erneute verkürzte 
öff entliche Auslegung gem. § 3 Abs.2 BauGB bestimmt.

Die Flächen liegen nördlich des Reichenbachtals zwi-
schen Falkendorf und Lenkershof.

Zum Geltungsbereich gehören folgende Flurstücke: 

Der Geltungsbereich umfasst die Fl.-Nrn. 468, 480/1, 
480/2, 480/3, 495 und 496 in der Gemeinde Aurachtal, 
zwischen den Ortsteilen Lenkershof und Falken-
dorf. 

Das Gebiet ist wie folgt umgrenzt:
die Flurnummern 480/1, 480/2, 480/3:
im Norden: Flurnummer 474 tw. Weg
im Osten: Flurnummer 480 Weg, 482 tw.  Weg
im Süden: Flurnummer 482 tw. Weg
im Westen: Flurnummer 480/4 Weg,
alles in der Gemarkung Falkendorf,

Flurnummer 468
Im Norden 466 tw. Weg
Im Osten 467 Weg
Im Süden 469 tw. Weg
Im westen 493 tw. Weg
alles in der Gemarkung Falkendorf,

die Flurnummer 495, 496:
im Norden: 497 tw.Weg,
im Osten: 493 tw. Weg,
im Süden: 494
im Westen: 492, Weg
alles in der Gemarkung Münchaurach

Fläche
Die zu ändernde Fläche hat eine Gesamtfl äche von ca. 
19,6 ha.

Anmerkung: Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem 
beiliegenden Lageplan!

Das vorgesehene Sondergebiet Photovoltaik im be-
nachteiligten Gebiet wird in dieser Änderung des Flä-
chennutzungsplans als Sonderbaufl äche (SO) nach §1 
Abs.1 Ziff er 4 der BauNVO dargestellt. Die erforderli-
chen Ausgleichfl ächen werden an den Rändern der 
Einzelfl ächen bereitgestellt.

In der Sitzung am 15.11.2023 wurde der Vorentwurf die-
ser Änderung des Flächennutzungsplanes einschließ-
lich Begründung und Umweltbericht in der Fassung 
vom 15.11.2023 gebilligt und beschlossen, die Betei-
ligung der Öff entlichkeit und Behörden und sonstiger 
Träger öff entlicher Belange durchzuführen (§ 3 Abs.2 
und § 4 Abs. 2 BauGB). 
Diese Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht.

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfüg-
bar:
Berichte und Gutachten

• DGS Gesellschaft für Solarenergie Berlin mbH: 
Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung 
durch Refl exionen an PV-Modulen (Blendgutach-
ten) einer PV-Freifl ächenanlage in 91086 Aurachtal, 
Bayern, 09.09.2020

• Büro chora blau, Visualisierungen, Ansicht von Sü-
den auf die geplanten Anlagen, Hannover 2021, im 
Umweltbericht eingearbeitet

• Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prüfung für 
das Vorhaben Photovoltaikanlage Aurachtal Rei-
täcker (Teilfl ächen Nord und Süd), David Köppen 
Naturschutzplanung, Neustadt a.d. Aisch, 2022

• Umweltbericht zur Änderung des Flächennut-
zungsplans in diesem Bereich in der Fassung 
vom 15.11.2023 Kapitel Schutzgüter Boden, Flä-
che, Klima und Luft, Wasser, Tiere und Pfl an-
zen, Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter

sowie Umweltbelange aus Stellungnahmen gemäß §3 
Abs.1 und §4 Abs.1 BauGB folgender Träger öff entli-
cher Belange

• Landratsamt Erlangen - Höchstadt, Untere Natur-
schutzbehörde mit Hinweis auf die Bodenertrags-
werte im Vergleich zum Landkreis und die Erfor-
dernisse eines Standortkonzeptes, Sachgebiet 
Immissionsschutz zum Lärm

• Wasserwirtschaftsamt Nürnberg mit Hinweisen auf 
den Bodenschutz und Gewässer

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Fürth mit Hinweisen auf den Verlust von Anbauf-
lächen der regionalen Produktion, Bonitätszahlen 

Der Entwurf dieser Änderung des Flächennutzungspla-
nes und sämtliche zugehörige Unterlagen liegt inner-
halb angemessener Frist in der Zeit vom

22.12. 2023 bis 19.01.2024

im Rathaus Gemeinde Aurachtal, Lange Straße 2, 
91086 Aurachtal zu jedermanns Einsicht öff entlich aus. 
Der Entwurf ist in dieser Zeit ebenfalls auf der Internet-
seite der Gemeinde Aurachtal, https://www.aurachtal.
de/bauleitplanung.html einsehbar.



Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anre-
gungen und Bedenken zu den Unterlagen und Pla-
nungen schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. 

Soweit während der öff entlichen Auslegung keine Be-
denken erhoben werden, wird Einverständnis mit der 
Planung angenommen.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf der Grundlage der Art.6 Abs.1 Buchstabe e (DS-
GVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern 
sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informa-
tionspfl ichten in Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öff entlich ausliegt. (siehe gesonderte Mustervorlage)

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umwelt-
verbänden:
Eine Vereinigung im Sinne des §4 Abs.3 S. 1 Nr. 2 
UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG 
gemäß § 7 Abs. 3 S.1 UmwRG mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 
BauGB).Gemeinde Aurachtal

Aurachtal, den 14.12.2023

Klaus Schumann
1.Bürgermeister

Lageplan mit Darstellung der Änderungsfl ächen


